
'l~iDE~ NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG, LANDESAMTSDWIo;h1 r ut 
( ~T.n~chrift ~ Wien, Ppslfach 6 Fernschreibnummer 134145, Telefax (0222) 531 10 2060 ) 
\ ~ Parteienverkehr: Dienstag 8 - 12 Uhr und 16 - 19 Uhr 

I I Wien 1, Herrengasse 11 - 13 
I Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, 1014 I zu erreichen mit: 

U 3 (Haltestelle Herrengasse) 
An das 2A,3A (Haltestelle Michaelerplatz) 

" 6. No'!, 1993 
Betrifft 

Novelle zum Ärztegesetz 1984 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich zum Entwurf einer Novelle zum 

Ärztegesetz 1984 wie folgt Stellung zu nehmen: 

1. Die Formulierung "in Einzelfällen" im §t3d Abs. 1 (Ausübung 

des freien Dienstleistungsverkehrs) sollte genauer gefaßt 

werden. In Art. 37 des EWR-Hauptabkommens und in der Richt

linie 75/362/EWG ist eine derartige Formulierung ~icht 

enthalten. Will man eine derartige Beschränkung, so sollte 

näher dargelegt werden, ob die Dienstleistung nur für einzelne 

Patienten, Krankheitsfälle u_ä_ erbracht werden darf. 

2. Zur Neufassung des § 13 (Notarzt) ist je nach Ausbildung zu 

prüfen, ob ein Facharzt für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 

geeignet ist, als Notarzt tätig zu werden. 

3. Die im § 22 Abs. 6 vorgesehene Vertretung der ausbildenden 

Ärzte durch Turnusärzte ist problematisch; da die Turnusärzte 

selbst in Ausbildung stehen. 

4. Mann sollte besser beim Begriff der "einfachen oder absoluten 

Mehrheit" bleiben, wie er auch in Antoniolli-Koja, Allgemeines 
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LAD-VD-9501j103 

1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

'2. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 

3. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

5. an das Büro des Bundesministers für Föqeralismus und 

Verwaltungsreform 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

NÖ Landesregierung 

Dr. P r ö I I 

Landeshauptmann 
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